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1. Fragestellung 

Der vorliegende Sachstand befasst sich mit dem Verfahren zur Genehmigung der Ausfuhr oder 
Verbringung von sog. Dual-Use-Gütern aus Deutschland. Weiterhin wurden die wissenschaftli-
chen Dienste zu den Verfahren bei der Genehmigung von Großprojekten und der Kontrollbefrei-
ung im Sinne der Dual-Use-Verordnung der Europäischen Union1  sowie den Rechtsfolgen bei 
Verstößen gegen die Verordnung gefragt. 

Vom außenwirtschaftsrechtlichen Güter-Begriff werden auch Software und Technologie umfasst 
(Art. 2 Nr. 1 EU-Dual-Use-VO). Eine besondere Erscheinungsform sind Dual-Use-Güter (Güter 
mit doppeltem Verwendungszweck). Als solche werden Güter bezeichnet, die sowohl für militä-
rische als auch für zivile Zwecke genutzt werden können (Art. 2 Nr. 1 EU-Dual-Use-VO). Dual-
Use-Güter können – ähnlich wie rein-militärische Güter – weitreichenderen Exportbeschränkun-
gen unterliegen als Güter und Technologie, die lediglich zu zivilen Zwecken nutzbar sind.2 

2. Rechtliche Grundlagen des Außenwirtschaftsrechts 

Der Export von Dual-Use-Gütern fällt in den Bereich des Außenwirtschafts- und Exportkontroll-
rechts, welcher umfassend reglementiert ist. Ziel der deutschen und europäischen Exportkon-
trolle ist es, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen sowie die unkontrollierte Weiter-
gabe von konventionellen Rüstungsgütern zu verhindern. Auch schwerwiegende Menschen-
rechtsverletzungen sowie Terrorismus sollen so verhindert werden.3 

Im Exportkontrollrecht wird zwischen der Ausfuhr und der Verbringung von Gütern unterschie-
den. 

„Der Begriff der Ausfuhr beschreibt die Lieferung von Waren sowie die Übertragung von 
Software und Technologie aus Deutschland bzw. dem Zollgebiet der Europäischen Union 
in ein Drittland. Drittländer sind alle Staaten außerhalb des Zollgebiets der Europäischen 
Union. 

Der Begriff der Verbringung beschreibt die Lieferung von Waren sowie die Übertragung 
von Software und Technologie aus Deutschland in ein anderes Land innerhalb des Zollge-
biets der Europäischen Union.“4 

 

1 Verordnung (EU) 2021/821 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 über eine Unionsre-
gelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen Unterstützung der Durchfuhr und der 
Verbringung betreffend Güter mit doppeltem Verwendungszweck (Neufassung), https://eur-lex.eu-
ropa.eu/eli/reg/2021/821/oj. 

2 BAFA (2022), Exportkontrolle und das BAFA, https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirt-
schaft/afk_merkblatt_exportkontrolle_bafa.pdf, S. 7. 

3 BAFA (2022), Handbuch Exportkontrolle und Academia, https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aus-
senwirtschaft/afk_aca_broschuere_handbuch.pdf, S. 15. 

4 BAFA (2022), Handbuch Exportkontrolle und Academia, https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aus-
senwirtschaft/afk_aca_broschuere_handbuch.pdf, S. 35 f. (Hervorhebungen durch Verf,). 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_merkblatt_exportkontrolle_bafa.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_merkblatt_exportkontrolle_bafa.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_aca_broschuere_handbuch.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_aca_broschuere_handbuch.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_aca_broschuere_handbuch.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_aca_broschuere_handbuch.pdf
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Zentrale Rechtsquellen der Exportkontrolle sind laut Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (BAFA) u.a.5 

- das Kriegswaffenkontrollgesetz (KrWaffKontrG);6 
- das Außenwirtschaftsgesetz (AWG)7 sowie die Außenwirtschaftsverordnung (AWV);8 
- die Verteidigungsgüterrichtlinie9 sowie 
- die Dual-Use-Verordnung der Europäischen Union (Verordnung (EU) 2021/821). 

Von besonderer Bedeutung für die vorliegende Fragestellung ist die Dual-Use-Verordnung (Ver-
ordnung (EU) 2021/821). Das BAFA hat hierzu ein Merkblatt mit Erläuterungen und Anwen-
dungshinweisen veröffentlicht.10 

3. Exportgenehmigungen 

3.1. Allgemeines Genehmigungsverfahren 

Das Genehmigungsverfahren zur Ausfuhr oder Verbringung von Dual-Use-Gütern entspricht dem 
allgemeinen Verfahren zur Ausfuhrkontrolle. Das BAFA hat ein Merkblatt für das Genehmi-
gungsverfahren und die Exportkontrolle11 sowie einen praxisorientierten Leitfaden zur optimier-
ten Antragsstellung12 veröffentlicht. 

Der Ausgangspunkt der ausfuhrrechtlichen Prüfung ist die Frage, ob ein Verbotstatbestand oder 
ein genehmigungspflichtiger Sachverhalt vorliegt und ob die Voraussetzungen für eine ggf. erfor-
derliche Genehmigung erfüllt sind. 

 

5 Vgl. BAFA, Überblick über die Rechtsgrundlagen, https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkon-
trolle/Rechtsgrundlagen/rechtsgrundlagen_node.html. 

6 Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen i.d.F. vom 22. November 1990, zuletzt geändert durch Art. 25 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2022, https://www.gesetze-im-internet.de/krwaffkontrg/. 

7 Außenwirtschaftsgesetz vom 6. Juni 2013, zuletzt geändert durch Art. 34 Abs. 19 des Gesetzes vom 22. Dezem-
ber 2023, https://www.gesetze-im-internet.de/awg_2013/. 

8 Außenwirtschaftsverordnung vom 2. August 2013, zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung vom 27. Sep-
tember 2023, https://www.gesetze-im-internet.de/awv_2013/. 

9 Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 zur Vereinfachung der Be-
dingungen für die innergemeinschaftliche Verbringung von Verteidigungsgütern, https://eur-lex.eu-
ropa.eu/eli/dir/2009/43/oj. 

10 https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_merkblatt_eu-dual-use-vo.html. 

11 BAFA (2022), Exportkontrolle und das BAFA, https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirt-
schaft/afk_merkblatt_exportkontrolle_bafa.pdf. 

12 BAFA (2021), Optimierte Antragstellung, https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirt-
schaft/afk_merkblatt_optimierte_antragstellung.pdf  

https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Rechtsgrundlagen/rechtsgrundlagen_node.html
https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Rechtsgrundlagen/rechtsgrundlagen_node.html
https://www.gesetze-im-internet.de/krwaffkontrg/
https://www.gesetze-im-internet.de/awg_2013/
https://www.gesetze-im-internet.de/awv_2013/
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_merkblatt_eu-dual-use-vo.html
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_merkblatt_exportkontrolle_bafa.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_merkblatt_exportkontrolle_bafa.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_merkblatt_optimierte_antragstellung.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_merkblatt_optimierte_antragstellung.pdf
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Dabei muss zunächst derjenige, der das konkrete Exportvorhaben plant (Ausführer oder Verbrin-
ger), eigenverantwortlich prüfen, ob das Vorhaben genehmigungspflichtig ist.  

„Ausführer/Verbringer ist regelmäßig derjenige, der über den Export bestimmt bzw. diesen 
steuert. Dies ist i. d. R. der in Deutschland oder der EU ansässige Vertragspartner des 
Empfängers der Güter im Drittland. Der in die Lieferung ggf. involvierte Subunternehmer, 
Spediteur oder Vermittler ist grundsätzlich nicht antragsbefugt“13 

Die Genehmigungspflicht kann von den technischen Eigenschaften bzw. Parametern eines Gutes 
abhängen (güterbezogene Genehmigungspflicht). Sofern ein Gut aufgrund dieser Eigenschaften in 
einer sogenannten Güterliste des BAFA aufgeführt wird, bedarf es einer Ausfuhrgenehmigung. 
Ferner kann das BAFA die Notwendigkeit einer Ausfuhrgenehmigung im Einzelfall aufgrund der 
Verwendungsmöglichkeiten und/oder des Empfängers bzw. Endverwenders feststellen (verwen-
dungsbezogene Genehmigungspflicht).14 

Bei Dual-Use-Gütern besteht eine güterbezogene Genehmigungspflicht für die Ausfuhr von Güter 
nach Art. 3 Abs. 1 EU-Dual-Use-VO (Güter des Anhangs I) oder § 8 Abs. 1 Nr. 2 AWV (Güter des 
Teils I Abschnitt B der Ausfuhrliste). Eine verwendungsbezogene Genehmigungspflicht für die 
Ausfuhr von Gütern besteht nach § 9 AWV oder Art. 4 Abs. 1 lit. a, b, Art. 5 EU-Dual-Use-VO. 
Die Verbringung von Dual-Use-Gütern ist grundsätzlich genehmigungsfrei. Genehmigungspflich-
ten bestehen lediglich für Güter des Anhangs IV gemäß Art. 11 Abs. 1 EU-Dual-Use-VO sowie für 
den Fall, dass das endgültige Bestimmungsziel der Güter außerhalb der EU, der Schweiz, Liech-
tenstein oder Island liegt (§ 11 Abs. 1 Satz 2 AWV).15 

Wenn das Vorhaben genehmigungspflichtig ist, kann der Ausführer/Verbringer zunächst prüfen, 
ob er für das Gut eine Allgemeine Genehmigung (AGG) nutzen kann (vgl. Abbildung).16 Allge-
meine Genehmigungen sind eine wirkungsgleiche Sonderform von Ausfuhrgenehmigungen, die 
aber nicht beantragt werden müssen. Sie werden vielmehr von Amts wegen bekannt gegeben und 
haben zur Folge, dass automatisch alle Ausfuhren genehmigt sind, die die Voraussetzungen der 
jeweiligen Allgemeinen Genehmigung erfüllen.17 Es bedarf somit keines gesonderten Antrags 
beim BAFA mehr. 

 

13 BAFA (2021), Optimierte Antragstellung, https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirt-
schaft/afk_merkblatt_optimierte_antragstellung.pdf, S. 7. 

14 BAFA (2021), Optimierte Antragstellung, https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirt-
schaft/afk_merkblatt_optimierte_antragstellung.pdf, S. 8. 

15 BAFA (2022), Handbuch Exportkontrolle und Academia, https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aus-
senwirtschaft/afk_aca_broschuere_handbuch.pdf, S. 35 f. 

16 Zu den Inhalten und Voraussetzungen der Allgemeinen Genehmigungen vgl. auch BAFA, Merkblatt zu Allge-
meinen Genehmigungen und diesbezügliches Registrier- und Meldeverfahren, https://www.bafa.de/Shared-
Docs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_agg_merkblatt.pdf. 

17 https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Antragsarten/Allgemeine_Genehmigungen/allge-
meine_genehmigungen_node.html. 

https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_merkblatt_optimierte_antragstellung.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_merkblatt_optimierte_antragstellung.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_merkblatt_optimierte_antragstellung.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_merkblatt_optimierte_antragstellung.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_aca_broschuere_handbuch.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_aca_broschuere_handbuch.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_agg_merkblatt.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_agg_merkblatt.pdf
https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Antragsarten/Allgemeine_Genehmigungen/allgemeine_genehmigungen_node.html
https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Antragsarten/Allgemeine_Genehmigungen/allgemeine_genehmigungen_node.html
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Abbildung: Prüfungsschema zur Antragstellung18 

Sofern ein genehmigungspflichtiges Vorhaben von keiner Allgemeinen Genehmigung umfasst 
wird, muss ein formgebundener Antrag auf Ausfuhr-/Verbringungsgenehmigung beim BAFA ge-
stellt werden. Dieser Antrag ist über das sog. ELAN K2 Ausfuhrportal zu stellen; Anträge in Pa-
pierform sind nur in seltenen Ausnahmefällen möglich.19 

Die Antragsart unterscheidet sich je nach verfolgtem Ausfuhr-/Verbringungsvorhaben. Dabei 
sind – neben der Allgemeinen Genehmigung – drei Antragsarten zu unterscheiden:20 

Antragsart Zahl der Ausführer Zahl der Ausfuhren Zahl d. Empfänger 

Einzelausfuhrgeneh-
migung 1 

1 (auch Teillieferun-
gen mgl.) 

1 

Höchstbetragsgeneh-
migung 1 

Beliebig (bis Höchstbe-
trag) 

1 

Sammelgenehmigung 1 
Beliebig (bis Höchstbe-
trag) 

Festgesetzt durch Ge-
nehmigung 

Allgemeine Genehmi-
gung (kein Antrag not-
wendig) 

Unbegrenzt 
Unbegrenzt  
(alle zugelassenen Gü-
ter) 

Unbegrenzt  
(alle zugelassenen Be-
stimmungsziele) 

 

18 BAFA (2021), Optimierte Antragstellung, https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirt-
schaft/afk_merkblatt_optimierte_antragstellung.pdf, S. 7. 

19 BAFA (2021), Optimierte Antragstellung, https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirt-
schaft/afk_merkblatt_optimierte_antragstellung.pdf, S. 9. 

20 Übersicht nach BAFA (2021), Optimierte Antragstellung, https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aus-
senwirtschaft/afk_merkblatt_optimierte_antragstellung.pdf, S. 11. 

https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_merkblatt_optimierte_antragstellung.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_merkblatt_optimierte_antragstellung.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_merkblatt_optimierte_antragstellung.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_merkblatt_optimierte_antragstellung.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_merkblatt_optimierte_antragstellung.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_merkblatt_optimierte_antragstellung.pdf
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Die Einzelausfuhrgenehmigung (EAG) ist für Vorhaben gedacht, die sich auf eine konkrete Aus-
fuhr/Verbringung an einen Empfänger beschränken. 

Sofern sich die Ausfuhr/Verbringung an einen Empfänger auf einen bestimmten Zeitraum be-
zieht, ohne eine konkrete Gütermenge festzusetzen (etwa bei einem Rahmenvertrag), kann eine 
Höchstbetragsgenehmigung (HBG) beantragt werden. Diese wird regelmäßig für eine Gültigkeits-
dauer von zwei Jahren (verlängerbar) erteilt und gilt für mehrere Ausfuhren/Verbringungen in 
diesem Zeitraum bis zu einem genehmigten Höchstbetrag. Dieser Höchstbetrag (Jahresmenge oder 
Güterwert) muss auf realistischen Schätzungen, etwa durch vergangene Geschäftsbeziehungen, 
beruhen. 

Daneben kann eine Sammelgenehmigung (SAG) beantragt werden. Diese erlaubt eine Vielzahl 
von Ausfuhren/Verbringungen von Gütern in verschiedene Länder und an verschiedene Empfän-
ger/Endverwender bis zu einem angegebenen Gesamtwert. Sowohl die Empfänger als auch die 
Güter sowie der Gesamtwert der SAG können nachträglich angepasst werden.21 

3.2. Genehmigung von Großprojekten 

Mit der 2021 verabschiedeten Dual-Use-Verordnung der Europäischen Union wurde auch die 
Möglichkeit einer Genehmigung von Großprojekten geschaffen. Dies sollte den besonderen Be-
dürfnissen der Industrie Rechnung tragen.22  

Die EU-Dual-Use-Verordnung definiert die Genehmigung für Großprojekte als „die einem be-
stimmten Ausführer für eine Art oder Kategorie von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 
erteilte Einzelausfuhrgenehmigung oder Globalausfuhrgenehmigung, die für die Ausfuhr zu ei-
nem oder mehreren genau bestimmten Endverwendern in ein oder mehrere genau festgelegte 
Drittländer zum Zweck der Durchführung eines genau bestimmten Großprojekts gültig sein kann“ 
(Art. 2 Nr. 14 Verordnung (EU) 2021/821). 

Die Grundsätze des Genehmigungsverfahrens bleiben jedoch erhalten: 

„Hierbei [bei Großprojektgenehmigung, Anm. d. Verf.] handelt es sich jedoch nicht um ei-
nen separaten Genehmigungstypen, sondern um eine Unterform der Einzel- oder Sammel-
genehmigung, die einem bestimmten Ausführer für die Ausfuhr einer Art oder Kategorie 
von Gütern an einen oder mehrere Endverwender zum Zweck der Durchführung eines ge-
nau bestimmten Großprojekts erteilt wird und für ein oder mehrere Drittländer gültig sein 
kann. […] Sind an dem Großprojekt mehr als ein Empfänger und/oder Endverwender be-
teiligt, handelt es sich in der Regel um eine Sammelgenehmigung.“23 

 

21 Vgl. weitergehend auch BAFA (2018), Sammelgenehmigungen für Dual-Use-Güter, https://www.bafa.de/Shared-
Docs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_sag_merkblatt_dual-use.pdf.  

22 Erwägungsgrund 19 der Verordnung (EU) 2021/821. 

23 BAFA (2022), Handbuch Exportkontrolle und Academia, https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aus-
senwirtschaft/afk_aca_broschuere_handbuch.pdf, S. 88 

https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_sag_merkblatt_dual-use.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_sag_merkblatt_dual-use.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_aca_broschuere_handbuch.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_aca_broschuere_handbuch.pdf


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 5 - 3000 - 011/24 

Seite 9 

3.3. Kontrollbefreiung für Grundlagenforschung 

Grundsätzlich unterliegen auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Forschungseinrich-
tungen und Universitäten denselben außenwirtschaftsrechtlichen Vorgaben wie die Industrie. So 
ist etwa bei der Weitergabe von Materialien oder Wissen an ausländische Personen im Inland 
oder Personen oder Einrichtungen im Ausland von der weitergebenden Person oder Institution 
zu prüfen, ob es sich um einen verbotenen oder genehmigungspflichtigen Vorgang handelt.24 

Eine Ausnahme besteht jedoch im Bereich der wissenschaftlichen Grundlagenforschung.  

„Wissenschaftliche Grundlagenforschung ist experimentelles oder theoretisches Arbeiten 
zur Erlangung von neuen Erkenntnissen über grundlegende Prinzipien von Phänomenen 
oder Tatsachen, die nicht in erster Linie auf ein spezifisches praktisches Ziel oder einen 
spezifischen praktischen Zweck gerichtet sind.“25 

Die Weitergabe von Informationen, die Teil der wissenschaftlichen Grundlagenforschung oder 
allgemein zugänglich sind, wird durch Ausnahmetatbestände in der Regel von der Genehmi-
gungspflicht ausgenommen.26 Diese Ausnahmen gelten jedoch nur für Technologie, nicht aber für 
Waren (Geräte, Proben, …).27 

Weitere Hinweise zum Thema Wissenschaft im Kontext von Exportkontrolle gibt das BAFA auf 
seiner Internetseite.28 Hier finden sich u.a. auch folgende Publikationen, die sich an Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler sowie wissenschaftliche Institutionen richten: 

– BAFA, Handbuch Exportkontrolle und Academia (2022);29 
– BAFA, Exportkontrolle in Forschung und Wissenschaft (2019).30 

 

24 Vgl. BAFA (2022), Exportkontrolle und das BAFA, https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussen-
wirtschaft/afk_merkblatt_exportkontrolle_bafa.pdf, S. 28. 

25 Vgl. BAFA (2022), Exportkontrolle und das BAFA, https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussen-
wirtschaft/afk_merkblatt_exportkontrolle_bafa.pdf, S. 34. 

26 Vgl. BAFA (2022), Exportkontrolle und das BAFA, https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussen-
wirtschaft/afk_merkblatt_exportkontrolle_bafa.pdf, S. 29. 

27 BAFA (2022), Handbuch Exportkontrolle und Academia, https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aus-
senwirtschaft/afk_aca_broschuere_handbuch.pdf, S. 17. 

28 https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Academia/academia_node.html. 

29 BAFA (2022), Handbuch Exportkontrolle und Academia, https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aus-
senwirtschaft/afk_aca_broschuere_handbuch.pdf. 

30 Vgl. BAFA (2022), Exportkontrolle und das BAFA, https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussen-
wirtschaft/afk_merkblatt_exportkontrolle_bafa.pdf.  
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Eine aufbereitete Zusammenfassung des BAFA-Handbuchs „Exportkontrolle und Academia“ bie-
tet das China Kompetenzzentrum der Universität Würzburg an.31 

*** 

 

31 https://www.uni-wuerzburg.de/forschung/china-centre/kooperationsleitlinien/handbuch-zur-exportkontrolle-
der-bafa/.  
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